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Übersicht zur Aufsichtsp� icht
Rechte und P� ichten der Eltern bzw. Erziehungsberechtigten

Bis auf die Aufsichtsp! icht verbleiben alle sonstigen Rechte und P! ichten 
der elterlichen Sorge bei den Eltern. Geregelt ist dies im §1626 BGB.

Wie wird die Aufsichtsp� icht erfüllt?

Gefahrenquellen erkennen - vermeiden - beseitigen

Belehren und Ermahnen

Gebote und Verbote aussprechen

Überwachen

Eingreifen

P! ege

Aufsichtsp! icht

Aufenthalts-
bestimmungsrecht

Erziehung

Vermögenssorge
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Geschädigter 
Dritter

JugendleiterIn / 
Träger

Aufsichtsbedürftige
Person

Fordert
Schadenersatz

Verletzt die 
Aufsichtspflicht

Fügt
Schaden
zu

Jugendleiter_in / 
Träger

Übersicht zum Thema Haftung
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www.berlin.de/ba-reinickendorf/org/jugendamt/angbote/jugendschutz.html (Abruf: 11.10.12)

Jugendschutzgesetz (JuSchG)

Stand: 1. September 2007

Jugendschutzgesetz – JuSchG (Stand: 1. September 2007) 

GRÜN  = Erlaubt
ROT   = Nicht erlaubt  

�   = Einschränkungen und zeitliche Begrenzungen werden aufgehoben, wenn das  
   Kind oder der Jugendliche durch eine erziehungsbeaufragte Person begleitet wird.

  Kinder 
unter 14 

Jahre 

Jugendliche 
unter 16 

Jahre 

Jugendliche 
unter 18 

Jahre 

§ 4 
Aufenthalt in Gaststätten � �

bis 
24 Uhr

Aufenthalt in Nachtbars, Nachtclub oder 
vergl. Vergügungsbetrieben 

§ 5 Anwesenheit bei öffentlichen 

Tanzveranstaltungen, Discos
� �

bis 
24 Uhr 

Anwesenheit bei Tanzveranstaltungen von 
anerkannten Trägern der Jugendhilfe, bei 
künstlerischer Betätigung o. zur 
Brauchtumspflege 

bis 
22 Uhr

bis 
24 Uhr

bis 
24 Uhr

§ 6 Anwesenheit in öffentlichen Spielhallen. 

Teilnahme an Spielen mit 
Gewinnmöglichkeiten

§ 7 Anwesenheit bei jugendgefährdenden 
Veranstaltungen oder in Betrieben 

§ 8 Aufenthalt an jugendgefährdenden Orten 

§ 9 Abgabe / Verzehr von Branntwein, 

branntweinhaltigen Getränken u. 
Lebensmitteln 

Abgabe / Verzehr anderer alkoholischer 
Getränke; z.B. Wein, Bier o.ä. 

§ 10 Abgabe und Konsum von Tabakwaren
§ 11 Besuch öffentlicher Filmveranstaltungen – 

Nur bei Freigabe des Films und Vorspanns: 
„ohne Altersbeschränkung / ab 6 J. / ab 12 
J./ ab 16  J.“ 
(Kinder unter 6 NUR mit 
Personensorgeberechtigten) 

bis 
20 Uhr

bis 
22 Uhr

bis 
24 Uhr

§ 12 Abgabe von Bildträgern mit Filmen oder 
Spielen nur entsprechend der 
Freigabekennzeichen: „ohne 
Altersbeschränkung / ab 6 J. / ab 12 J./ ab 
16  J.“ 

§ 13 Spielen an elektr. Bildschirmspielgeräten 
ohne Gewinnmöglichkeiten nur nach den 
Freigabe-kennzeichen: „ohne 
Altersbeschränkung / ab 6 J. / ab 12 J./ ab 
16  J.“ 

Die Eltern und die erziehungsbeauftragte Person sind nicht verpflichtet, alles zu erlauben 
was das Gesetz gestattet! Sie tragen bis zur Volljährigkeit die Verantwortung!


